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Einleitung

I. Einführung

Der Umgang mit persönlicher Verfehlung und zwischenmenschlichem Kon-
flikt sowie die moralische Beurteilung von Strafwürdigkeit variieren innerhalb
einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft. Während einerseits einem öffent-
lichen Bekenntnis zur eigenen Schuld Respekt gezollt wird, kann dasselbe Ver-
halten andererseits als unliebsamer Gesichtsverlust gewertet werden1. Die Ein-
ordnung eines Tuns, Duldens oder Unterlassens als strafwürdiges Verhalten
basiert – angestrebter Neutralität zum Trotz – stets auf einem Wertesystem, das
einzelnen zentralen Rechtsgütern einen schützenswerten Stellenwert einräumt2.
„Das Strafrecht ist und bleibt kulturabhängig“3, so Bundesverfassungsrichter
a. D. Udo Di Fabio. Besteht Uneinigkeit hinsichtlich des wahrgenommenen abso-
luten oder relativen Wertes zentraler Rechtsgüter, kann eine einheitliche Rechts-
ordnung, die intendiert, einer vielfältigen Gesellschaft so großen Entfaltungs-
raum wie möglich einzuräumen, an ihre Grenzen gelangen. Diskutiert wird das
Auseinanderfallen von tatsächlich geschützten und als schützenswert angesehe-
nen Rechtsgütern insbesondere im Zusammenhang mit der rechtlichen Beurtei-
lung sog. Ehrenmorde4.

Das Problem wird indes auch an anderer Stelle offenkundig, wenn Normver-
stöße nicht entlang dafür vorgesehener staatlicher Verfahren, sondern innerhalb
kulturell homogener Gruppen verfolgt werden. Berichte über Praktiken außer-
gerichtlicher Regulierung – unter anderem strafrechtlich relevanter Konflikte –
mehren sich unter dem Stichwort „Paralleljustiz“5. Dabei geht es um Bestrebun-

1 Grundlegend zu der Differenzierung zwischen sog. Schuld- und Schamkulturen
R. Benedict, Chrysantheme und Schwert. Formen der japanischen Kultur, 2014, S. 196 f.

2 Vgl. J. Eisele, Begriff, Aufgabe und Wesen des Strafrechts, in: J. Baumann u. a.
(Hrsg.), Strafrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage 2021, § 2 Rn. 14.

3 U. Di Fabio, Die Kultur der Freiheit, 2005, S. 248.
4 Siehe dazu L. Foljanty/U. Lembke, Die Konstruktion des Anderen in der „Ehren-

mord“-Rechtsprechung, in: Kritische Justiz 47 (2014), S. 298 (312 ff.); A. Eser/
D. Sternberg-Lieben, in: A. Schönke/H. Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar,
30. Auflage 2019, § 211 Rn. 19a.

5 Angestoßen wurde die Debatte um das Thema „Paralleljustiz“ im Jahr 2011 durch
die Erstveröffentlichung von J. Wagner, Richter ohne Gesetz. Islamische Paralleljustiz
gefährdet unseren Rechtsstaat, 4. Auflage 2014; an dessen Ausführungen knüpfen bei-
spielsweise an C. Schirrmacher, Friedensrichter, Streitschlichter, Schariagerichtshöfe:
Ist die Rolle der Vermittler auf den säkularen Rechtsstaat übertragbar?, 2013, abrufbar un-



gen, im Nachgang von Straftaten den Konflikt möglichst unter den Beteiligten,
teilweise durch Vermittler, beizulegen, jedenfalls aber ein staatliches Verfahren
zu unterbinden. Dieses Phänomen wird im Umfeld diverser gesellschaftlicher
Gruppierungen mit verschiedenen Ethnien und Religionen wahrgenommen. Un-
längst ist es infolge einer Massenschlägerei zwischen zwei Großfamilien in Es-
sen mit einer mutmaßlichen anschließenden internen Schlichtung wieder virulent
geworden6. Der Rechts- und Islamwissenschaftler Mathias Rohe liefert zu diesen
Ereignissen die bislang umfangreichsten und aussagekräftigsten Forschungser-
gebnisse. Er berichtet über die Regulierung von „Familienkonflikten unter Kur-
den, Türken, Arabern, Afghanen, Pakistanern, Tschetschenen, Roma, Albanern
und anderen Nationalitäten des Balkan, Russen, darunter Muslime, Aleviten,
Yeziden und Christen“7, von Konflikten innerhalb von „Strukturen Organisierter
Kriminalität mit teils ethnisch geschlossenem Hintergrund z. B. unter Italienern
(Mafia und vergleichbare Organisationen), Russen und Russlanddeutschen sowie
Angehörigen anderer früherer Sowjetrepubliken [. . .], Sinti und Roma unter-
schiedlicher Nationalität, Albanern und anderen Angehörigen von Balkanstaaten,
Marokkanern, Gambiern und Nigerianern“8, unter Rocker- und rockerähnlichen
Gruppen9, sog. Reichsbürgern10 und weiterer Gruppen. Die Strukturen der Kon-
fliktregulierung sind vielfältig und milieuspezifisch. Diese Arbeit beschränkt sich
auf die Konfliktregulierungspraktiken von Großfamilienverbänden, die aus dem
nahöstlichen Raum nach Deutschland immigriert sind und dort teilweise schon in
zweiter oder dritter Generation leben11. Der Fokus richtet sich insbesondere auf
Großfamilien mit türkisch-kurdischer und arabischer Provenienz. Es handelt sich
nur um einen Teil der im Zusammenhang mit außergerichtlicher Konfliktregulie-
rung auffälligen Akteure. Erfasste Konflikte der Großfamilien entstehen durch

16 Einleitung

ter: https:/ /nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:385-8175 (4.9.2020), S. 26 ff.; F. M. Heller,
Wer spricht Recht? Paralleljustiz im Strafverfahren, in: Hanns-Seidel-Stiftung (Hrsg.),
Politische Studien 67 (2016), S. 33 (35 ff.); P. E. Sensburg, „Paralleljustiz“ – Rechts-
staat bleibt außen vor, in: DRiZ 2015, S. 19 (19).

6 Siehe dazu die Pressemitteilung der Polizei Essen, abrufbar unter: https://essen.
polizei.nrw/presse/gewalttaetige-auseinandersetzung-in-der-essener-innenstadt-0 (26.7.
2023); Bezug auf dieses Ereignis nimmt in einem Gastbeitrag F. Wittreck, Eine Parallel-
justiz mit Berechtigung, in: Welt am Sonntag v. 16.7.2023, S. 11.

7 M. Rohe, Paralleljustiz. Eine Studie im Auftrag des Ministeriums der Justiz und für
Europa Baden-Württemberg, 2019, abrufbar unter: https:/ /www.ezire.fau.de/files/2022/
03/studie_paralleljustiz_bw_rohe_2019.pdf (4.9.2022), S. 46.

8 Rohe, Paralleljustiz (Fn. 7), S. 41.
9 Rohe, Paralleljustiz (Fn. 7), S. 53.
10 Rohe, Paralleljustiz (Fn. 7), S. 36.
11 Diese Bevölkerungsgruppen stehen auch im Zentrum der für das Land Berlin er-

stellten Studie von Mathias Rohe und Mahmoud Jaraba, vgl. Dies., Paralleljustiz. Eine
Studie im Auftrag des Landes Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz, 2015, abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/justiz/service/
broschueren-und-info-materialien/ (4.9.2022), S. 10.



intra- oder interfamiliäre Streitigkeiten und im Zusammenhang mit organisierter
Kriminalität12. Denkbare Hintergründe des untersuchten Umfelds, strafrechtlich
relevante Streitigkeiten „unter sich“ zu regulieren, sind vielschichtig. Sie reichen
von Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen über kulturelle Differenzen,
mitgebrachte Traditionen und religiösen Einfluss bis hin zum internen Macht-
erhalt einzelner Akteure. Zu berücksichtigen sind dabei zahlreiche einander teil-
weise bedingenden Faktoren.

Durch das Straf- und Strafprozessrecht werden die Grundregeln des friedlichen
Zusammenlebens aller Bürger13 gesichert14. Der moderne Rechtsstaat sieht sich
in der Verantwortung, den Einzelnen in seiner Freiheit zu schützen und Rechts-
frieden zu gewährleisten15. Dazu monopolisiert er legitime Gewaltausübung und
nimmt für sich in Anspruch, Herr der Aufarbeitung strafrechtlich relevanter Kon-
flikte zu sein16. In der Konsequenz ist es aus rechtsstaatlicher Sicht prob-
lematisch, wenn gesellschaftliche Gruppen ihn in dieser Funktion nicht aner-
kennen und es ihm gleichzeitig nicht gelingt, seiner Rechtsstellung durch die
gebotene Sanktionierung strafrechtlich relevanten Verhaltens durch staatliche
Verfahren Geltung zu verschaffen. „Das Recht gilt nicht, weil es sich wirksam
durchzusetzen vermag, sondern es gilt, wenn es sich wirksam durchzusetzen ver-
mag, weil es nur dann Rechtssicherheit gewähren vermag“17, so der Rechtsphilo-
soph Gustav Radbruch. Rechtssicherheit kann der Staat nur gewährleisten, wenn
er das Recht widerstreitender Rechtsanschauungen zum Trotz durchsetzen kann.
Dennoch läuft diesem Rechtsstaatsverständnis nicht jede Form der privaten Eini-
gung zwischen Beteiligten einer Straftat zuwider. Gerade im niederschwelligen
Deliktsbereich sind eine selbstständige Wiederherstellung des Rechtsfriedens und
eine Versöhnung unter den Beteiligten auch im staatlichen Interesse.

II. Gang der Darstellung

In dieser Arbeit sollen auf der einen Seite die Hintergründe der außergericht-
lichen Regulierung strafrechtlicher Konflikte umfangreich erörtert und in einen

Einleitung 17

12 So Rohe/Jaraba, Paralleljustiz (Fn. 11), S. 14 f.
13 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. In dieser Arbeit gelten Perso-
nenbezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter.

14 Dazu C. Roxin/L. Greco, Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I, 5. Auflage 2020,
§ 2 Rn. 7.

15 Dazu S. Huster/J. Rux, in: V. Epping/C. Hillgruber (Hrsg.), Grundgesetz Kom-
mentar, 3. Auflage 2020, Art. 20 Rn. 116.

16 Dazu eingehend E. Klein, Staatliches Gewaltmonopol, in: O. Depenheuer/C. Gra-
benwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, § 19 Rn. 1 ff.; grundlegend zum staatlichen
Gewaltmonopol M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden So-
ziologie, 5. Auflage 1972, S. 29; siehe dazu auch BVerfG NJW 2017, 611 (620 f.).

17 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 1932, S. 82 (Hervorhebung i. O.).




